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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §9a Abs2 Z8

Rechtssatz

Auch gleichartige Gewinnspiele dürfen veranstaltet werden, sofern sie nicht in einer Weise miteinander verknüpft sind,

die sie als Einheit erscheinen läßt und zu einem Gesamtwert von ausgespielten Gewinnen führen, der

dreihunderttausend Schilling übersteigt.
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